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RS OGH 1980/12/18 7Ob693/80
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.12.1980

Norm

ABGB §390

B-VG §94

Rechtssatz

Die Tätigkeit der Fundbehörde ist nicht beendet, solange sie die Fundsache in eigenenr Verwahrung hat. Sie steht

sowohl einem sich meldenden vorigen Inhaber als auch dem Finder in diesem Fall weiterhin nicht als

Privatrechtssubjekt gegenüber, sondern übte Hoheitsrechte aus.
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7 Ob 693/80
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